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Geleitwort 

Die Künstlersozialversicherung stellt ein Rechtsgebiet dar, das auch den In-
sidern des Sozialrechts zumeist nur in den Grundziigen geläufig ist. Das gilt 
vermehrt für ihre organisatorische Ausgestaltung, die ohne Vorbild ist: Zwi-
schen Versicherte, Abgabepflichtige und Leistungsträger (Krankenkassen und 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) ist mit der Künstlersozialkasse 
eine weitere Institution eingeschaltet, die eigenverantwortlich Teilakte des 
"Gesamtgeschäfts Künstlersozialversicherung" durchführt. Die Künstlersozi-
alkasse wurde ursprünglich als Anstalt des öffentlichen Rechts errrichtet und 
betrieben, später Jedoch der Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen 
eingegliedert . 

Aus dieser ungewöhnlichen Konstruktion resultieren zahlreiche Probleme, 
die im sozialrechtlichen Schrifttum kaum einmal auch nur Erwähnung finden. 
Es ist verdienstvoll, daß die Verfasserio der vorliegenden Schrift - ausge-
stattet mit gründlichen Kenntnissen der Organisationsrechtsdogmatik - sich 
diesem Unikum zugewendet hat. Es zeigt sich dabei en passant, daß man auch 
und gerade bei entlegenen Materien nicht umhinkommt, Rückgriff auf verfa-
ssungs- und verwaltungsrechtliche Grundkategorien zu nehmen, vor allem 
dann, wenn die Rechtswirklichkeit sich nicht an bewährten Strukturen aus-
richtet, sondern eigene Wege geht, die durch (vermeintliche?) Erfordernisse 
der Praxis erzwungen werden. 

Das gilt auch im Hinblick auf die jüngst in Kraft getretene Änderung des 
Art . 87 Abs . 2 GG, der die Kriterien für die Bundes- oder Landesunmittel-
barkeit von Trägem der sozialen Sicherheit neu absteckt. Hier leistet die Un-
tersuchung, die von der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum 
als Dissertation angenommen worden ist, wertvolle Grundlagenarbeit. Aner-
kennung verdient dabei die sichere Art und Weise, in der eine junge Juristin 
die sensible Materie des Organisationsrechts handhabt und für die unortho-
doxe und neuartige Konstruktion der Künstlersozialversicherung entfaltet. 

Prof. Dr. iur. Friedrich E. Schnapp 
Geschäftsführender Direktor 
des Instituts für Sozialrecht 

der Ruhr-Universität Bochum 





Vorwort 

Die vorliegende Abhandlung hat im Sommersemester 1994 der Juristischen 
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum als Dissertation vorgelegen. 
Rechtsprechung und Literatur konnten bis November 1994 berücksichtigt 
werden. 

Für die Betreuung der Arbeit bin ich meinem verehrten Lehrer, Herrn 
Professor Dr. Friedrich E. Schnapp, zu Dank verpflichtet; Herrn Professor 
Dr. Hans D. Jarass danke ich für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens. 
Mein Dank gilt ferner allen, die mich in vielfältiger Weise unterstützten und 
dadurch zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben. 

Die Erstellung der Dissertation wurde von der Friedrich-Naumann-Stiftung 
mit einem Stipendium gefördert. 

Dieses Buch habe ich meiner Mutter zum Gedächtnis gewidmet. Sie 
ermöglichte mir, was ihr verwehrt blieb. 

Andrea Katharina Wernicke 
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A. Einleitung 

I. Problemstellung und Gang der Untersuchung 

Nach einem außergewöhnlich langen und kontroversen Gesetzgebungsver-
fahren trat im Januar 1983 das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) in 
Kraft1. Seither sind durch dieses Gesetz selbständige Künstler und Publizisten 
- soweit nicht anderweitig abgesichert - in die gesetzliche Kranken- und Ren-
tenversicherung einbezogen. Dabei wurde eine für die Sozialversicherung 
neue und ungewöhnliche Organisation gewählt: Zwischen Versicherte bezie-
hungsweise Künstlersozialabgabepflichtige auf der einen Seite und den Sozi-
alleistungsträgern (Krankenkassen und Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte) auf der anderen Seite wurde eine eigene Institution geschaltet, die 
Künstlersozialkasse (KSK). Diese wurde als rechtsfähige Anstalt des öffentli-
chen Rechts mit Sitz in Wilhelmshaven errichtet. Der KSK wurde insbeson-
dere die Aufgabe zugewiesen, die Versicherten und Abgabepflichtigen zu er-
fassen, die Beiträge und Abgaben einzuziehen und an die Versicherungsträger 
weiterzuleiten2 . 

In der Rechtswissenschaft intensiv diskutiert wurde die Verfassungsmäßig-
keil des KSVG. Vor allem die (feil-)Finanzierung der Künstlersozialversiche-
rung durch die von Verwertern künstlerischer Produkte zu leistende Künstler-
sozialabgabe wurde als verfassungswidrige Sonderabgabe gebrandmarkt3 . Ei-
nige dieser Abgabepflichtigen legten denn auch Verfassungsbeschwerden ein, 
die vor dem Bundesverfassungsgericht jedoch keinen Erfolg hatten4. 

Diese zunächst unklare verfassungsrechtliche Lage bewirkte allerdings, daß 
viele Abgabeverpflichtete ihrer Melde- und Zahlungspflicht nicht nachkamen, 
was die KSK von Anfang an vor erhebliche Probleme gerade in finanzieller 

1 BGBI. I 1981, S. 705. Näher zum Gesetzgebungsverfahren siehe unten A II 1. 

2 Zu den Aufgaben der KSK im einzelnen siehe unten B I. 
3 Arndt/Kraft , DAngVers 1988, 49 ff.; Bittner, BB 1986, 2126 f. ; Bunge , JZ 1981, 119 

ff.; von Einem, DVBI. 1988, 12 ff.; Franz: Klein , DB 1981, 370 ff. ; Osterloh, NJW 1982, 1617 
ff. 

4 BVerfG E 75, 108 ff; zum Urteil siehe näher unten A II 2. 
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Hinsicht stellte5. Bei der KSK zeigten sich darüber hinaus grundlegende 
Schwierigkeiten bei der Bewältigung ihrer Aufgaben, die durch eine schlecht 
funktionierende EDV -Anlage noch verstärkt wurden6. Die Unzufriedenheit 
der vom KSVG Betroffenen führte zu Petitionen an den Bundestag, der sich 
mehrmals mit der KSK befassen mußte7. Auch aufsichtsrechtliche Maßnah-
men konnten die Schwierigkeiten der KSK nicht beheben8. Wie unhaltbar die 
Situation gewesen sein muß, läßt sich daran ersehen, daß zum 01.04.1987 die 
kommissarische Leitung der KSK dem Geschäftsführer der räumlich benach-
barten Landesversicherungsanstalt Oldenburg/Bremen bzw. dessen Stellver-
treter übertragen wurde9. Dieser Zustand der lediglich kommissarischen Lei-
tung hielt jedoch nicht lange an. Durch das "Gesetz zur finanziellen Sicherung 
der Künstlersozialversicherung vom 18.12.1987"10 wurde die KSK mit Wir-
kung zum 01.01.1988 aufgelöst und in die LVA Oldenburg/Bremen einge-
gliedert11. 

Neben der verfassungsrechtlichen Problematik vernachlässigte die rechts-
wissenschaftliche Diskussion diese außergewöhnliche Eingliederung der KSK 
in die LV A, sowie die für die Sozialversicherung einmalige organisatorische 
(Grund-)Konzeption völlig12. Soweit in der Uteratur bis heute auf die organi-
satorischen Besonderheiten in der Künstlersozialversicherung überhaupt ein-
gegangen wird, sind wenig aussagekräftige Feststellungen anzutreffen: 
"getrennt verwaltetes, nichtrechtsfähiges Sondervermögen der LV A Olden-
burg/Bremen"13; "bloße Verwaltungsstelle"14; "besondere Abteilung der 
LVA"15; "Vorschalt- oder Oearingstelle"16. 

5 Vgl. BR-Drucks. 339/87, S. 9. 
6 BT-Drucks. 11/2979, S. 2; vgl. zu den Kritikpunkten auch A. Schneider, ZUM 1987, 

175 (177); ders., ZUM 1986,27 ff. 
7 Vgl. BT-Drucks. 10/5674, BT-Drucks. 11/2979, S . 2. Siehe auch die Anfragen der 

Abg. Vahlberg (SPD), BT-Drucks. 10/2079 und Dr. Ehrenberg (SPD), BT-Drucks. 10/6265. 
8 Siehe BT-Drucks. 11/862, S. 7; vgl. auch Christmann, BArbBI. 7- 8 1987, 8 (12 f.). 

9 Siehe BT-Drucks. 11/862, S. 7. In welcher Form diese Übertragung stattgefunden hat, 
bleibt allerdings unklar - die für solche Organisationsmaßnahmen üblichen Publikationsorgane 
(BArbBI., GMBI.) und die sonstigen öffentlich zugänglichen Materialien (BT-Drucks. , Zeit-
schriften u.s.w.) geben keinen Aufschluß. 

10 BGBI. I 1987, S. 2794 ff. 

11 Näher zu diesem Gesetz siehe unten II 3. 

12 Auch Bley, ZSR 1983, 18 ff., der sich mit den Besonderheiten der Künstlersozialversi-
cherung aus rechtsdogmatischer Sicht befaßt, beschränkt sich in seinen Ausführungen hinsicht-
lich der Organisation auf eine bloße Beschreibung und rechtspolitische Bewertung (S . 40 ff.). 
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Kaum bis keine Beachtung fanden Fragen wie die nach den Beziehungen, 
die sich aufgrund der besonderen Aufgabenverteilung zwischen den beteilig-
ten organisatorischen Einheiten ergeben, und wie in diesem Zusammenhang 
das "Gemeinsame Rundschreiben" der Versicherungsträger und der KSK17 
rechtlich zu beurteilen ist18. Es finden sich auch keine Überlegungen zur 
Rechtsnatur der KSK und ihren "Untergliederungen" Beirat bzw. Wider-
spruchsausschüsse und den hieraus folgenden Konsequenzen - auch in Bezug 
auf Rechtsschutzfragen. Des weiteren steht die rechtliche Beurteilung der 
Eingliederung der KSK in die LV A und der sich daraus ergebenden Konse-
quenzen noch aus. So fragt sich z.B., ob diese Eingliederung im Einklang mit 
den maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften, also rechtmäßig erfolgt war und 
wie letztlich das Binnenverhältnis KSK/LVA strukturiert ist. Auch das staatli-
che Einflußpotential auf diese neu konstruierte organisatorische Einheit 
LV A/KSK sowie eventuell vorhandene Rechtsschutzmöglichkeiten der so 
"Beeinflußten" gegen die Einwirkung sind bislang nicht analysiert oder auch 
nur aufgezeigt worden. 

Wie im gesamten öffentlichen Recht ist also auch in diesem Bereich des 
Sozialrechts eine wissenschaftliche Vernachlässigung des Organisationsrechts, 
verstanden als das Recht der staatlichen Binnenstruktur19, zu konstatieren20. 
Dies muß verwundern, denn das Organisationsrecht ermöglicht - neben dem 
Verfahrensrecht-erst "die Erzeugung, Anwendung und Durchsetzung .. ma-
teriellen Rechts"21_ Die Geltung des materiellen Rechts, welches das Verbal-

13 Bley/Kreikebohm, Sozialrecht, Rdn. 419; vgl. auch: BSG E 64, 240; Brandmüller, 
KSVG, § 37 Anm. 2; Finlce/Brachmann/Nordhausen, KSVG, Nach § 46 Rdn. 2. 

14 Brandmüller, KSVG, § 37 Anm. 2. 
15 Finlce, DAngVers 1993, 62 (63); Ziebeil, KSVG, S. 22 und S. 144. 
16 Kraege/oh, KSVG, § 37 Erl. 3; Finlce, DAngVers 1933, 62 (63). 
17 Abgedruckt in Ersk 1983, 80 ff. 
18 Dazu unten B II 2. 

19 Vgl. Schmidt-De Ca/uwe, JA 1993, 77 (78 f.); Schnapp, Jura 1980, 68; zum Organisati-
onsrecht im engeren und im weiteren Sinne siehe Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht II, § 71 IV a, 
s. 11. 

20 Zur mangelnden Befassung mit dem öffentlichen Organisationsrecht vgl. Schnapp, Jura 
1980, 68 ff.; ders., AöR 105 (1980), 243 ff. 

21 Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht II, § 71 IV a, S. 11; Schmidt-De Caluwe, JA 1993, 77 
(80); vgl. auch die Differenzierung der Rechtsnormen in primäre und sekundäre Regeln bei 
Hart, Der Begriff des Rechts, S . 115 ff. Es ist für die Rechtswissenschaft auch von grundsätzli-
chem Interesse, inwieweit neue Strukturen mit den herkömmlichen dogmatischen Qualifizie-
rungsmodellen erfaßt werden können. Es gilt, "dem oft berufenen normativen Wildwuchs im 
Nachhinein gewissermaßen das dogmatische Korsett anzuziehen" (Schnapp, BKK 1980, 253.) 


